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Zielsetzung des Merkblattes

Dieses Merkblatt soll den Gemeinden Hinweise geben, wie die
gemeindlichen Feuerwehren technisch und personell ausgestattet
werden missen und ob die Hilfe in allen Gemeindeteilen eingehalten
werden kann.

Hierzu werden den Gemeinden planerische Grundlagen zur
Verfligung gestellt, um das Gefahrenpotenzial vor Ort und die
vorhandenen gemeindlichen Gefahrenabwehrkréafte zu erfassen, die
Situation zu analysieren und ggf. Verbesserungsmaoglichkeiten und
MaRRnahmen zu deren Umsetzung zu formulieren.
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1  ZIELE DER FEUERWEHRBEDARFSPLANUNG

Die Gemeinden haben nach
Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen
Feuerwehrgesetzes (BayFwG)
als Pflichtaufgabe im eigenen
Wirkungskreis dafiir zu sorgen,
dass drohende Brand- und Ex-
plosionsgefahren beseitigt und
Brande wirksam bekdmpft wer-
den (abwehrender Brandschutz)
sowie ausreichende technische
Hilfe bei sonstigen Ungluicksfal-
len oder Notstdanden im offent-
lichen Interesse geleistet wird
(technischer Hilfsdienst).

Gemal Art. 1 Abs. 2 Satz 1
BayFwG haben die Gemeinden
zur Erflllung dieser Aufgaben in
den Grenzen ihrer Leistungsfa-
higkeit gemeindliche Feuerweh-
ren aufzustellen, auszuriisten
und zu unterhalten.

~—ry
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Ziff. 1.1 der Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministeriums
des Innern, fir Bau und Verkehr
zum Vollzug des BayFwG (Vollz-
BekBayFwG) bestimmt darliber
hinaus, dass die Gemeinden ihre
Feuerwehren so aufstellen und
ausriisten missen, dass diese
moglichst schnell Menschen
retten, Schadenfeuer begrenzen
und wirksam bekdmpfen sowie
technische Hilfe leisten konnen.

Hierflr ist es notwendig, dass
grundsatzlich jede an einer
StralRe gelegene Einsatzstelle
von einer gemeindlichen Feuer-
wehr in hdochstens zehn Minuten
nach Eingang der Meldung bei
der alarmauslésenden Stelle
(Hilfsfrist) erreicht werden kann.

Gelatriung
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Um objektiv feststellen zu
konnen, wie die gemeindlichen
Feuerwehren technisch und
personell ausgestattet werden
mussen und ob die Hilfsfrist in
allen Gemeindeteilen eingehal-
ten werden kann, ist es sinnvoll,
dass die Gemeinden vor Ort
das Gefahrenpotenzial und die
vorhandenen gemeindlichen
Gefahrenabwehrkrafte (= Feu-
erwehr) erfassen, die Situation
analysieren und gegebenenfalls
Verbesserungsmoglichkeiten
und MalBnahmen zu deren Um-
setzung formulieren.

Das geeignete Instrument hier-
fiar ist die Feuerwehrbedarfspla-
nung.

Um eine ausreichende Berlick-
sichtigung des oOrtlichen Gefah-
renpotentials und eine optimale
Aufgabenwahrnehmung durch
die gemeindlichen Feuerwehren
zu gewabhrleisten, sollen nach
Ziff. 1.1 VollzBekBayFwG grund-
séatzlich alle Gemeinden einen
solchen Bedarfsplan aufstellen.

Die Erstellung eines Feuerwehr-
bedarfsplanes ist Aufgabe der
Gemeinde. Die Beteiligung des
ortlichen Kommandanten, ins-
besondere des federflihrenden
Kommandanten, und des o6rtlich
zustandigen Kreisbrandrates ist
sinnvoll und anzuraten.

Fir den Kreisbrandrat enthalt
Ziff. 1.1 VollzBekBayFwG eine
ausdrtickliche Beteiligungsemp-
fehlung. Entsprechendes gilt
auch fiir den Kommandanten,
der die allgemeine Aufgabe hat,
die Gemeinde in Fragen des ab-
wehrenden Brandschutzes und
des technischen Hilfsdienstes
zu beraten (Art. 8 Abs. 1 Satz 2
BayFw@G).

Als Handreichung fiir die Erstel-
lung eines Feuerwehrbedarfs-
planes erteilt das Bayerische
Staatsministerium des Innern,
fir Bau und Verkehr in Abstim-
mung mit dem Landesfeuer-
wehrverband Bayern e.V., den
Kommunalen Spitzenverbdnden
und den Regierungen die folgen-
den weiteren unverbindlichen
Hinweise und Empfehlungen.

Diese sind grundsatzlich auch
fur Stadte mit Berufsfeuerwehr
oder mit stdndig besetzter Wa-
che anwendbar; aufgrund des
spezifischen Gefahrenpotentials
missen dort jedoch andere
Risiken berlcksichtigt werden
und ggf. andere Empfehlungen
herangezogen werden, z. B. das
Thesenpapier der Arbeitsge-
meinschaft der Leiter der Berufs-
feuerwehren ,, Qualitatskriterien
fur die Bedarfsplanung von Feu-
erwehren in Stadten” vom

16. September 1998.

Feuerwehrbedarfsplan

Ergebnis der
GEFAHRDUNGsanalyse

Bestimmung
SCHUTZZIEL

Ergebnis der
RISIKOanalyse

Festlegung der
AUSSTATTUNG
DER FEUERWEHR(EN)

zur Erfullung des
Schutzzieles




2 ERSTELLUNG EINES FEUERWEHRBEDARFSPLANES

Feuerwehrbedarfsplane kénnen
in vier Schritten erstellt werden:

® Durchfihrung der
Gefahrdungsanalyse

® Durchfiihrung der
Risikoanalyse

® Bestimmung des
Schutzzieles

® Festlegung der Ausstat-
tung der gemeindlichen
Feuerwehr(en) zur Erfiillung
des Schutzzieles

21 Durchfiihrung der
Gefahrdungsanalyse

Die Gefdhrdungsanalyse um-
fasst die Beschreibung des Ge-
fahrenpotenzials einer Gemein-
de entsprechend den ortlichen
Verhéltnissen.

Folgende Angaben zur Gemein-
de sind dabei hilfreich (die Liste
ist nicht abschliel3end):

a) GroRe, Lage, Einwohner
® Flachengrole
® Lage (Geodaten)

® Nachbargemeinden
(Entfernung)

® Einwohnerzahl (1. Wohnsitz,
2. Wohnsitz)

® Einwohnerdichte
(Einwohner/gkm)

® Ein-/Auspendler
® Saisonaler Fremdenverkehr

b) Topographie

® Hochster Punkt
Tiefster Punkt
Durchschnittliche Hohe

Sonstige Besonderheiten
(Uberflutungsflachen)

c¢) Flachennutzung

® Bebautes Gebiet
» Siedlungen (Kernort/
Ortsteile)
» Handel/Verwaltung
» Industrie
» Verkehr (Stral3e, Schiene,
Luft- und Schiffsverkehr)

® Freiflachen
» Landwirtschaftliche
Nutzflache
» Wald
» Gewadsser
» Sonstiges

=

Einrichtungen mit
besonderen Risiken, z. B.

Storfallbetriebe
Sonderbauten

Biogasanlagen

Unterflihrungen

e) (Besonders) schitzenswerte
Objekte

® Schulen, Hochschulen und
dhnliche Ausbildungsein-
richtungen

® Kindergéarten

® GroRRere Versammlungs-
statten

Denkmalgeschlitzte Gebdude

Alten- und Pflegeheime,
Behinderteneinrichtungen

® Krankenhéauser
® Hochhéuser

f) Angaben zu Stadt-/
Gemeindeentwicklung

(Flachennutzungs- und
Bebauungsplane)

g) Loschwasserversorgung

Bei der Gefdhrdungsanalyse ist
eine rein feuerwehrfachliche
Bewertung nach vorhandenen
Gefahren und gefahrdeten Ob-
jekten und Personen durchzu-
flihren.

Die Gefahrdungsanalyse sollte
auf ihre Schlissigkeit tGberprif-
bar sein.

Eine Methode zur Erstellung der
Gefdhrdungsanalyse ist die Ein-
teilung des Gemeindegebietes
in ein Gefahrenkataster nach
Gefdahrdungsklassen.

2.2 Gefahrdungsklassen

Die Gefdhrdungsklassen dienen
der Ermittlung der Gefdhrdung
im Allgemeinen und zur Ermitt-
lung der erforderlichen Fahr-
zeugvorhaltung im Besonderen.

Das Gemeindegebiet kann dazu
beispielsweise in Bereiche von je
1 km x 1 km unterteilt werden.

Jedes Gebietsquadrat wird an-
hand der nachstehenden Kriteri-
en analysiert und kategorisiert.

Dartber hinaus ist das gesamte
Gemeindegebiet in Ausrlicke-
bereiche aufzuteilen und Feuer-
wehren zuzuordnen.

Die Ausstattung der Feuer-
wehr richtet sich dann nach der
héchsten vorhandenen Gefahr-
dungsklasse im zugeordneten
Ausrlickebereich unter Berlick-
sichtigung der sonstigen ge-
meindlichen bzw. Giberértlichen
Einsatzmittel und ihrer zeitlichen
Verfligbarkeit (siehe 2.9.2 Matrix
zur Feuerwehrfahrzeugausstat-
tung Stufen 1-3).
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2 Das HohenmaR
von 7 oder 22
Metern ist auf die
FuRbodenaber-
kante des fertigen
FuRbodens
(einschlieRlich
Dammschicht,
Estrich und Belag)
des hdchstgelege-
nen Geschosses,

in dem ein Aufent-

haltsraum maglich
ist, bezogen.

Brandgefahren — Gefahrdungsklassen B 1 bis B 5

B1

Gebaude bis zu einer Hohe von 7 m, geméaf BayBO?
(,vierteilige Steckleiter”), landwirtschaftliche Anwesen
einschlieBlich Aussiedlerhofe, Kleingartensiedlungen,
Wochenhaussiedlungen, Campingplétze, Ortsverkehr.

B2

Gewerblich genutzte bauliche Anlagen
(z. B. Beherbergungsbetriebe mit mehr als 12 Betten),
geringer Durchgangsverkehr, ausgedehnte Walder.

B3

Gebaude bis zu einer Hohe von 22 m, gemaR BayBO?
(,Drehleiter Rettungshohe”), Alten- und Pflegeeinrichtungen,
Verkaufsstatten und gewerblich genutzte bauliche Anlagen tber
1600 gm Geschossflache, normaler Durchgangsverkehr.

B4

Gebédude mit Hohen Gber 22 m, geméaR BayBO?, Krankenhéauser,
Messehallen, Einkaufszentren mit besonderen Gefahren,
groRe Industrieanlagen, groRer Durchgangsverkehr.

B5

GroBstadtkerngebiet, Mineraldlraffinerien,
Verkehrsknotenpunkt.

T1

Technische Gefahren und Gefahren durch

Naturereignisse — GefahrdungsklassenT 1 bisT 5

Gebéude mit einer Hohe bis 7 m, gemafl BayBO?
(,vierteilige Steckleiter”), landwirtschaftliche Anwesen
einschlieBlich Aussiedlerhofe, Kleingartensiedlungen,
Wochenhaussiedlungen, Campingplétze, Ortsverkehr.

T2

Gewerblich genutzte bauliche Anlagen
(z. B. Beherbergungsbetriebe mit mehr als 12 Betten),
geringer Durchgangsverkehr, ausgedehnte Walder.

Wassergefahren - Gefahrdungsklassen W 1 und W 5

Keine Gewésser sowie stehende und flieBende Gewasser
w1
ohne besondere Gefahrenquellen.

W2 Stehende Gewaésser (Kiesgruben und Seen), Gewéasser

mit Sport- und Freizeitschifffahrt ohne Motorantrieb.
w3 FlieRende Gewdsser, Gewdsser mit Sport- und

Freizeitschifffahrt mit Motorantrieb, Sportboot- und Yachthéfen.
Wa Binnenschifffahrt (Donau, Main, Main-Donau-Kanal),
Verladeanlagen im Uferbereich.

W5 Hafenanlagen mit groBem Guterumschlag.

Gefahren durch Gefahrstoffe einschlieBlich radioaktiver Stoffe

(ABC-Gefahren) — Gefahrdungsklassen ABC 1 bis ABC 5

ABC1

Keine besondere Gefahrdung, Ortsverkehr,
keine Anlagen mit radioaktiven Stoffen.

T3

Gebaude mit einer Hohe von 22 m, gemaf BayBO?
(.,Drehleiter Rettungshoéhe”), Alten- und Pflegeeinrichtungen,
Verkaufsstédtten und gewerblich genutzte bauliche Anlagen tGber
1600 gm Geschossfldche, normaler Durchgangsverkehr.

ABC 2

Betriebsbereiche, in denen Gefahrstoffe verwendet und
vertrieben werden und die nicht der Storfall-Verordnung
unterliegen, Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen, die in
der Gefahrengruppe I* eingestuft sind, geringer
Durchgangsverkehr.

T4

Gebdude mit Héhen lGber 22 m, geméaR BayBO? Krankenhduser,
Messehallen, Einkaufszentren mit besonderen Gefahren,
groBBe Industrieanlagen, groRer Durchgangsverkehr.

ABC 3

Betriebsbereiche, die den Grundpflichten der Storfall-
Verordnung unterliegen, Bereiche mit A- und B-Gefahrstoffen,
die in der Gefahrengruppe II** eingestuft sind,
normaler Durchgangsverkehr.

T5

GroBstadtkerngebiet, Mineraldlraffinerien,
Verkehrsknotenpunkt.

ABC 4

Betriebsbereiche, die den erweiterten Pflichten der
Storfall-Verordnung unterliegen, Bereiche mit A- und
B-Gefahrstoffen, die in der Gefahrengruppe Ill1*** eingestuft
sind, groBer Durchgangsverkehr.

ABC5

ABC 5 Mehrere Betriebsbereiche (Chemieparks usw.), die den
erweiterten Pflichten der Storfall-Verordnung unterliegen, Be-
reiche wie Atomkraftwerke oder Betriebe/Einrichtungen mit Bio
Il - Gefahren also mit A- und B-Gefahrstoffen, die in der Gefah-
rengruppe llI*** eingestuft sind, grolRer Durchgangsverkehr.




* Gefahrengruppe I:

Bereiche mit A- und B-Gefahr-
stoffen, in denen die Einsatz-
krafte ohne Sonderausriistung
tatig werden dirfen. Zur Ver-
meidung von Inkorporation soll
jedoch Atemschutz getragen
werden.

Allgemeine Verhaltensregeln fir
den Einsatz in Industrieanlagen
oder Laboratorien sind zu
beachten.

** Gefahrengruppe Il:

Bereiche mit A- und B-Gefahr-
stoffen, in denen die Einsatz-
krafte nur mit Sonderausriistung
und unter besonderer Uberwa-
chung und Dekontamination/
Hygiene tatig werden dirfen.

*** Gefahrengruppe lll:
Bereiche mit A- und B-Gefahr-
stoffen, in denen die Einsatz-
krafte nur mit Sonderausriistung
und unter besonderer Uberwa-
chung und Dekontamination/
Hygiene tatig werden diirfen und
deren Eigenart die Anwesenheit
einer fachkundigen Person not-
wendig macht, die eine wahrend
des Einsatzes entstehende Ge-
fahrdung beurteilen kann und
die anzuwendenden Schutzmal3-
nahmen empfehlen kann.

Fir den C-Einsatz ist keine derar-
tige Gefahrengruppeneinteilung
vorgesehen. Kann im Verlauf
eines Einsatzes nicht vollstandig
ausgeschlossen werden, dass
es zum direkten Kontakt mit
C-Gefahrstoffen kommt, ist vor
dem Betreten des Gefahrenbe-
reiches eine der Lage angemes-
sene Schutzkleidung anzulegen.
Liegen keine ausreichenden
Erkenntnisse vor, sind die zur
Erkundung vorgehenden Trupps
mit Kérperschutz Form 3 (nach
FwDV 500) auszuriisten.

Die Einteilung nach Gefahren-
gruppen erfolgt in Anlehnung
an das Gefahrstoffkonzept der
Feuerwehr-Dienstvorschrift 500
(FwDV 500).

2.3 Risikoanalyse

Bei der Feuerwehrbedarfspla-
nung sollte nicht nur das mog-
liche Ausmall eines Schadens,
sondern auch dessen Eintritts-
wahrscheinlichkeit berticksich-
tigt werden (=Risiko).

Im Bereich der Sicherheitswis-
senschaften wird der Begriff des
Risikos wie folgt definiert:

Risiko =

Produkt aus Eintritts-
wahrscheinlichkeit des
Schadens und dessen
Ausmal auf Menschen,
Sachen und Umwelt

Als zweiter Schritt bei der Er-
stellung des Feuerwehrbedarfs-
planes sollte daher nach der
Gefdhrdungsanalyse in einer Ri-
sikoanalyse das Einsatzspektrum
der Feuerwehr, d. h. das tatséach-
liche Einsatzaufkommen nach
absoluten Zahlen, die zeitliche
und rdumliche Verteilung und
die Gleichzeitigkeit von Scha-
densféllen untersucht werden.

In der Anlage sind als Hilfestel-
lung hierfur Muster-Tabellen
enthalten.

2.4 Bestimmung des
Schutzzieles

GemaR Art. 1 Abs. 2 Satz 1
BayFwG haben die Gemeinden
zur Erflllung ihrer gesetzlichen
Pflichtaufgaben aus Art. 1 Abs.1
BayFwG in den Grenzen ihrer
Leistungsféhigkeit gemeindliche
Feuerwehren aufzustellen, auszu-
risten und zu unterhalten.

Das zu erreichende Schutzniveau
steht damit im Spannungsfeld
zwischen Aufgabenerfiillung und
Leistungsfahigkeit.

Es ist Aufgabe der Gemeinde,
Uber die Schutzzielbestimmung
hier einen tragfahigen Ausgleich
herzustellen.

Die Grenzen der Leistungsfahig-
keit ergeben sich aus der verwal-
tungsmaBigen und finanziellen
Leistungskraft der Gemeinde.
Die finanzielle Leistungsfahigkeit
hangt neben dem Vorhanden-
sein eigenen Vermogens im We-
sentlichen von der Steuerkraft
und dem vorhandenen Finanzie-
rungsspielraum der Gemeinde
ab.

Oft konkurrieren die Aufgaben
der Gemeinde im Brandschutz
mit den Ausgaben flir andere

gemeindliche Pflichtaufgaben.



Reicht die Leistungsfahigkeit ei-
ner Gemeinde nicht aus, um die
gesetzlichen Pflichtaufgaben aus
Art. 1 Abs. 1 BayFwG zu erfiillen,
so greift zundchst grds. Art. 57
Abs. 3 Gemeindeordnung (GO),
wonach eine Aufgabenerfiillung
in kommunaler Zusammenarbeit
zu erfolgen hat. Moglich ist dazu
beispielsweise eine Zusammen-
arbeit beim Kauf von Fahrzeugen
und beim Bau von Feuerwehr-
geratehdusern, die zudem unter
bestimmten Voraussetzungen zu
einer erhéhten Forderung fiihrt.

Bei der Schutzzielbestimmung
sind die Kriterien

® Eintreffzeit
® Funktionsstarke
festzulegen,

d. h. mit wie viel Mannschaft
und Gerat (Funktionsstérke) die
Feuerwehr innerhalb der Hilfs-
frist am Schadensort einzutref-
fen hat.

Die Kriterien konnen anhand von
Standardszenarien festgelegt
werden. Die Standardszenarien
stellen vergleichbare Gefahren-
lagen dar, wie sie im alltaglichen
Einsatzgeschehen der Ortsfeu-
erwehren in jeder Gemeinde
auftreten konnen und von der
Ortsfeuerwehr gegebenenfalls
unter Einbeziehung der anderen
Ortsfeuerwehren des Gemein-
degebietes bewiltigt werden
mussen. Unabhéangig von den
Gemeindegrenzen sind bei der

Alarmierungsplanung grund-
satzlich die am nachsten verflig-
baren geeigneten Einsatzmittel
vorzusehen (ndchste Einsatzmit-
telstrategie).

Kénnen nach der Risikoanalyse
Schadensereignisse oberhalb
der Standardszenarien eintre-
ten, kann die Vorhaltung eines
starkeren Einsatzpotenzials
(Einsatzkrafte und Einsatzmittel)
erforderlich werden.

Im Folgenden wird das Stan-
dardszenario ,kritischer Woh-
nungsbrand” beschrieben, fir
das im Grundsatz jede Kommu-
ne Vorbereitungen zu treffen hat.

25 Standardisierte
Schadensereignisse

Die Feuerwehr sollte so struk-
turiert und organisiert werden,
dass sie standardisierte Scha-
densereignisse erfolgreich be-
waltigen kann. Es sollte zunéachst
vorgegeben werden, wie die
Feuerwehr standardisierte Scha-
densereignisse bekampfen soll.

Die standardisierten Schadens-
félle sollten so definiert werden,
dass keine Extremfélle, sondern
alltagliche Einsatzsituationen
beschrieben werden.

Die erfolgreiche Bewadltigung
dieser standardisierten Scha-
densereignisse ist ma3gebend
fir die Bemessung der Feuer-
wehr.

Standardisierte Schadensereig-
nisse sollten in jedem Fall fur
den Bereich Brandschutz
definiert werden. Je nach
ortlichem Erfordernis konnen
weitere Themenfelder wie die
Technische Hilfeleistung oder
die ABC-Gefahrenabwehr
betrachtet werden.

2.6 Standardisiertes
Schadensereignis im
abwehrenden Brandschutz -
.kritischer Wohnungsbrand”
im2. 0G

Als standardisiertes
Schadensereignis zur
Festlegung des Schutzzieles
kann der , kritische Wohnungs-
brand” dienen.

Die Definition lautet wie folgt:

® Brand im 2. Obergeschoss
eines mehrgeschossigen
Wohnhauses,

® es besteht die Tendenz, dass
sich der Brand weiter
ausbreitet,

® der Treppenraum als erster
Rettungsweg ist bereits
verraucht und

® die rechtzeitige Alarmierung
der Feuerwehr ist erfolgt.

Anhand der im Feuerwehrein-
satz zu besetzenden notwen-
digen Funktionen zur Beherr-
schung des kritischen Woh-
nungsbrandes und der maximal
moglichen Aufenthaltsdauer fur
Menschen in einem verrauchten
Raum ergeben sich die
Anforderungen an die Feuer-
wehr hinsichtlich des Eintreffens
an der Einsatzstelle und der
Funktionsstarke.
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Deshalb ist es unumganglich,
dass die Hilfsfrist von zehn
Minuten einschlief3lich der not-
wendigen Dispositionszeit in der
ILS zwischen Eingang der Brand-
meldung bei der alarmausldsen-
den Stelle (ILS) und Eintreffen
zumindest der ersten Krafte an
der Schadensstelle eingehalten
wird.

2.6.1 Einsatzmittel beim
.kritischen Wohnungsbrand”
(im 2. 0G)

Die Ausstattung fiir die Erstein-
satzmalRnahmen beim ,kritischen
Wohnungsbrand” sollte bestehen
aus

® vier umluftunabhédngigen
Atemschutzgeraten (Press-
luftatmer),

® 500 Litern Loschwasser - auf
dem Fahrzeug mitgefiihrt,

® vierteiliger Steckleiter,

® feuerwehrtechnischer Bela-
dung zur Vornahme zweier
C-Rohre im Innenangriff.

Diese Ausstattung (inklusive der
dafiir benotigten Einsatzkrafte)
sollte innerhalb der Hilfsfrist am
Einsatzort eintreffen.

Sie wird auf einem Trag-
kraftspritzenfahrzeug — Wasser
(TSF-W) oder einem Mittlerem
Léschfahrzeug (MLF) mitgefihrt.

Das TSF-W beziehungsweise
das MLF reichen jedoch nicht
aus, um alle erforderlichen Ein-
satzmalRnahmen des , kritischen
Wohnungsbrandes” durchzufiih-
ren. Hierzu sind lageabhéngig
weitere Einsatzmittel erforder-
lich.

Das TSF-W beziehungsweise das
MLEF ist als Ausstattung fiir eine
Ortsfeuerwehr nur dann ausrei-
chend, wenn innerhalb der Hilfs-
frist fir nachriickende Einheiten
mindestens ein Loschgruppen-
fahrzeug 10 (LF 10)

vorhanden ist.

Das LF 10 kann aus einer
benachbarten Ortsfeuerwehr
oder einer benachbarten Ge-
meindefeuerwehr kommen. Ist
dies nicht moglich, muss die
Ortsfeuerwehr selbst (iber ein
LF 10 verfugen.

Daraus ergibt sich:

Das TSF-W oder das
MLF stellt fiir den kri-
tischen Wohnungs-
brand die Mindest-
fahrzeugausstattung

- fir eine Ortsfeuer-
wehr dar (Mindest-
standard).

Flr TSF- und fiir TSA-Feuer-
wehren kann durch zeitnahe
Ergdnzung durch Einheiten mit
entsprechender Mindestausstat-
tung das Schutzziel ,kritischer
Wohnungsbrand” erreicht
werden.

Die Fahrzeugausstattung einer
Ortsfeuerwehr sollte entspre-
chend der Gefdahrdungs- und
Risikoanalyse ergdnzt werden.

2.6.2 Einsatzkréfte beim
Jkritischen Wohnungshrand”
(im2. 0G)

Die Mannschaftsstarke und der
Ausbildungsstand ergeben sich
aus der Aufgabenverteilung und
Auftragsdurchfiihrung, gemaR
den Feuerwehr-Dienstvorschrif-
ten und den Unfallverhitungs-
vorschriften.

Insbesondere ist sicherzustellen,
dass innerhalb der Hilfsfrist min-
destens vier Atemschutzgerate-
trager und die Fliihrungskrafte,
wie beispielsweise Gruppen-
und Zugfihrer zur Verfiigung
stehen.

Zur Menschenrettung und zur
Brandbekdmpfung sind aber
beim ,kritischen Wohnungs-
brand” weitere Einsatzkrafte
erforderlich, die allerdings nicht
zwingend innerhalb der Hilfsfrist
an der Einsatzstelle eintreffen
mussen.
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2.7 Einsatzszenarien in interkom-
munaler Zusammenarbeit

In den Gemeinden Bayerns sind
auch viele weitere Einsatzszena-
rien denkbar. Hierflir bendtigen

die Feuerwehren weitere Geréate
und Feuerwehrfahrzeuge.

Ob eine Gemeinde diese Gerate
und Feuerwehrfahrzeuge selbst
beschafft, oder ob sie deren Ver-
fuigbarkeit durch interkommuna-
le Vereinbarung sicherstellt, ist
auf Grundlage der Gefahrdungs-
und Risikoanalyse zu entschei-
den.

Ausschlaggebend ist die Ein-
trittswahrscheinlichkeit, das
heil3t, wie hdufig muss in einer
Gemeinde mit dem entsprechen-
den Schadensereignis gerechnet
werden. In groRen Gemeinden
mit vielen Gewerbe- und Indust-
riebetrieben ist die Eintrittswahr-
scheinlichkeit weitaus groRer als

in kleinen, landlich strukturierten
Gemeinden.

Entscheidend ist, dass bei einer
interkommunalen Zusammen-
arbeit die Alarmierung der Feu-
erwehrfahrzeuge aus den Nach-
bargemeinden in der Alarm- und
Ausruckeordnung geregelt ist.

Fir Einsatzszenarien Giber den
Jkritischen Wohnungsbrand”
hinaus werden regelmafig vor
allem zwei Fahrzeugtypen zu-
satzlich bendétigt:

Hubrettungsfahrzeug und Ein-
satzleitwagen.

2.7.1 Hubrettungsfahrzeuge zur
Menschenrettung

Beim Brandeinsatz ist die Sicher-
stellung des 2. Rettungsweges
bei Gebauden bis zur Hochhaus-
grenze eine der wichtigsten tak-
tischen Aufgaben.

Nach der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) kann der 2. Ret-
tungsweg bei Nichtsonderbau-
ten regelmallig und bei Sonder-
bauten dann, wenn keine Beden-
ken wegen der Personenrettung
bestehen, liber Rettungsgerate
der Feuerwehr sichergestellt
werden. Fiur Gebaude mit einer
Héhe bis zu 7 m, gemal der Bay-
BO? sind tragbare Leitern ausrei-
chend. Bei héheren Gebauden
mit einer Hohe bis zu 22 m,
gemal BayBO? sind dagegen
grundsatzlich Hubrettungsfahr-
zeuge vorzuhalten.

Im besonderen Einzelfall kann
bei Gebduden bis zu 13 m, ge-
maR BayBO unter Zustimmung
des zustandigen Kommandanten
und des Kreisbrandrates die
dreiteilige Schiebleiter angesetzt
werden.

Hubrettungsfahrzeuge miissen
demnach innerhalb der Hilfsfrist

immer dort verfligbar sein, wo
die Rettungshohe der tragbaren
Leitern zur Sicherstellung des
2. Rettungsweges nicht aus-
reicht und der 2. Rettungsweg
nicht baulich hergestellt ist.

Erganzend hierzu soll die Ge-
meinde durch die Alarm- und
Ausruckeordnung sicherstellen,
dass bei Branden in den ent-
sprechenden Gebduden das
nachstgelegene geeignete Hub-
rettungsfahrzeug immer sofort
alarmiert wird.

2.1.2 Einsatzleitwagen 1 (ELW 1)

Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) sind
Fihrungsfahrzeuge zur Unter-

stltzung der Einsatzleitung. ELW

1 dienen zur Koordination von
Einheiten ab ,Zugstarke”.

Eine Eintreffzeit von 15 Minuten
ist anzustreben.

2

3

Das Héhenmaly
von 7 oder 22
Metern ist auf die
FuRBbodenober-
kante des fertigen
FuRbodens
(einschlieRlich
Démmschicht,
Estrich und Belag)
des hdchstgelege-
nen Geschosses,
in dem ein Aufent-
haltsraum mdglich
ist, bezogen.

Alternative u. a.
MZF oder KdoW
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2.8 Einsatzszenarien mit Bedarf
an Sonderfahrzeugen oder
geringer Eintrittswahr-
scheinlichkeit

Bisher wurde beschrieben, wie
Einsatzszenarien mit der eigenen
Personal- und Fahrzeugausstat-
tung oder durch interkommunale
Zusammenarbeit bewaltigt
werden kdnnen.

Dartber hinaus gibt es aber
Einsétze, bei denen Sonderfahr-
zeuge und Einheiten notwendig
sind, die aufgrund der geringen
Eintrittswahrscheinlichkeit
solcher Einsatze und der eher
unkritischen Eintreffzeit (25
Minuten) innerhalb eines Land-
kreises nur einmal oder besten-
falls in geringen Stlickzahlen
vorhanden sein muissen.

Die wichtigsten Sonderfahrzeu-
ge sind der Einsatzleitwagen 2
(ELW 2), das Hubrettungsmittel
als Arbeitsgerat, der Geratewa-
gen Atemschutz (GW-A) oder der
entsprechende Abrollbehélter
und der Geratewagen Logistik 2
mit Modul Wasserversorgung
(GW-L2).

2.9 Festlegung der Ausstattung
der Feuerwehr
2.9.1 Ist-Zustand der Feuerwehr

Die Beschreibung des Ist-Zu-
standes sollte u. a. Angaben zu
folgenden Punkten enthalten:

® Personalstand (inklusive
Altersstruktur und
Qualifikation)

® Ausrlickezeiten von Wohn-
und Arbeitsstatten der akti-
ven Mitglieder der Feuerwehr

® Standorte der Feuerwachen
und Feuerwehrgeratehauser

® Fahrzeug- und Materialaus-
stattung inklusive Altersan-
gaben bzw. Verwendungs-
fristen.

Sofern die Gemeinde die
entsprechenden Daten bei
den Feuerwehrdienstleis-
tenden (erstmals) erheben
muss, empfiehlt es sich, bei
schriftlicher Befragung eine
entsprechende Einwilligungs-
erklarung zur Speicherung
und Nutzung der Daten fir
die Zwecke der Feuerwehrbe-
darfsplanung zur Unterschrift
mit beizulegen.

2.9.2 Soll-Struktur der Feuerwehr

Entsprechend der Schutzziel-
bestimmung und der aus der
Gefahrdungs- und Risikoanalyse
zusatzlich ermittelten Anfor-
derungen ist die sachgerechte
Ausstattung der Feuerwehr mit
Personal und Gerat festzulegen.

Soweit die momentane Ausstat-
tung nicht ausreicht, um das
Schutzziel zu erreichen, hat der
Leiter der Feuerwehr die Ge-
meinde darauf hinzuweisen.

Bei der Festlegung der Soll-
Struktur ist auf folgende Aspek-
te zu achten:

Standortplanung

® Ziel der Standortplanung ist,
dass durch entsprechende
Situierung von Feuerwehr-
geratehausern die Hilfsfrist
im gesamten Schutzbereich
eingehalten wird.

Dabei sind zwei Zeiten zu
bericksichtigen:

Ausricke- bzw. Ristzeit:

® Die Zeit, die die Feuer-
wehreinsatzkraft zum Feu-
erwehrgeratehaus und zum
Anlegen der Einsatzkleidung
bendtigt.

Anfahrtszeit:

® Zeit vom Verlassen des
Feuerwehrgeratehauses
bis zur Einsatzstelle.

® Bei der Standortplanung
von Feuerwehrgeratehéu-
sern bzw. Feuerwachen

konnen — wie bei der Feuer-
wehrbedarfsplanung — fur
eine grobe Abschéatzung in
der Planungsphase Durch-
schnittsgeschwindigkeiten
herangezogen werden.

Voraussetzung:
Durchschnittsgeschwindig-
keit eines Feuerwehrfahr-
zeuges (und damit auch der
gesamten taktischen Einheit)
kann mit max. 1 km/Minute =
60 km/h angesetzt werden.

In dichtbebauten Bereichen
kann dies jedoch auf 0,7 km/
Minute = 40 km/h reduziert
werden.

Anhand der vorgenannten
Angaben konnen Linien
gleicher Zeiten (Isochronen)
gebildet werden, innerhalb
der ein geeigneter Standort
gefunden werden kann. In
der Regel reichen Radien mit
den entsprechenden Eintreff-
zeiten zur Ermittlung des ge-
eigneten Standortes aus.

Die Ermittlung der Wohn-
und Arbeitsorte der
Feuerwehreinsatzkrafte und
anschlieBende Darstellung in
der ,Isochronenkarte” bzw.
Kreisdarstellung ist dabei
hilfreich.

4 |sochronenkarte:
In diesem Fall
Darstellung der
Verbindungslinie
aller Orte, die von
einem Ausgangs-
punkt aus inner-
halb der Hilfsfrist
erreichbar sind.
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In der Tabelle

ist jeweils nur
eine Maglichkeit
dargestellt, i.d.R.
sind Alternativen
denkbar.

nur in Verbindung
mit einem inner-
halb der Hilfsfrist
einsetzbaren Fahr-
zeug mindestens
des Typs LF 10
Alternative u. a.
MZF oder KdoW
Alternativ u. a.
MLF + MTW

24

Personalplanung

® Einbeziehung von Feuerwehr-
leuten, die in die Gemeinde
zur Arbeit einpendeln.

Fahrzeugkonzept®

® Zur Bestimmung der

Fahrzeugausstattung kann
aus den Gefdhrdungsklassen
und den Stufen der Schutz-
ziele z. B. die nachfolgende
Matrix zur erforderlichen
Regelausstattung der
Feuerwehren herangezogen
werden (im Beispiel nur

fur Brandgefahren):

gKe 1 2 3 4 5
LF 20
LF 20 ’
LF108 ’ DLA
1sF B | 208 | (K23
" 8
Stufe 1 Tskw, | LF10 DL 12.7LF | 12TLF
e A (K) 3000 3000,
2312 | fwqr | ELW 1%
LF 108
LF 20,
DLA
8
Brandgefahren LF 108, 2LF 2 LF LF 107, (K) 23-
(B) Stufe 2 ew | 1% o RGPS
ELW 1 3000 4000,
ELW 2
LF20, | LF20,
LF20, | LF20, TLF DL A "FDEO:'
TLF TLF 4000, | (K)23- K)
Stufe 3 4000, 4000, GW 12,GW | o
GW GW L2, L2, e
L26 L26 GW-A, | GW-A, | "
ELW2 | ELW?2

Hinweise:

® Die Fahrzeugangaben bilden

den aus fachlicher Sicht zur
erfolgreichen Einsatzbewalti-
gung erforderlichen Mindest-
standard ab; das entspre-
chende ,groBBere” Fahrzeug
einer Fahrzeugklasse oder
eine Kombination mehrerer
Fahrzeuge mit mindestens
dem gleichen Einsatzwert
kéonnen ebenfalls zum Ansatz
gebracht werden.

GW L2s entspricht Gerate-
wagen Logistik 2 mit Modul
Wasserversorgung, stattdes-
sen kann auch ein SW 2000
verwendet werden.

Stufe 1: Fahrzeuge, die
innerhalb der Hilfsfrist an der
Einsatzstelle eintreffen sollen
(zustédndige Gemeinde).

Stufe 2: Fahrzeuge, die in-
nerhalb von 15 Minuten nach
Alarmierung an der Einsatz-
stelle eintreffen sollten.

® Stufe 3: Fahrzeuge, die von

Feuerwehren benachbarter
Gemeinden des Landkreises
(oder des Nachbarlandkrei-
ses) innerhalb von 25 Minu-
ten nach der Alarmierung an
der Einsatzstelle eintreffen
sollten.

Hinweis: Stufenkonzept und
Alarmierungsplanung sind
aufeinander abzustimmen.
Selbstverstandlich kénnen
auch Feuerwehrfahrzeuge
anderer Gemeinden zur
Sicherstellung der Stufe 2
und Feuerwehrfahrzeuge aus
anderen benachbarten Land-
kreisen zur Sicherstellung der
Stufe 3 im entsprechenden
Zeitintervall herangezogen
werden.
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3  DATENERFASSUNG

Bei der Feuerwehrbedarfs-
planung sind — soweit dokumen-
tiert — die tatsachlichen Hilfsfris-
ten heranzuziehen

Nur wenn keine Zeit-Dokumen-
tation, z. B. Uber die Statuser-
kennung, vorliegt, kdnnen fir
die grobe Abschéatzung in der
Planungsphase ersatzweise
Durchschnittsgeschwindigkeiten
herangezogen werden, welche
spater durch Testfahrten zu
tiberprifen sind.

Die Schutzziele kbnnen in erster
Linie aufgrund der Auswertung
der Einsatzprotokolle bzw. Ein-
satzberichte der Integrierten
Leitstellen Gberprift werden

Um ein aussagekraftiges Ergeb-
nis zu erzielen, sind diese Berich-
te Uber einen langeren Zeitraum
zu betrachten.

4  AKTUALISIERUNG

Der Feuerwehrbedarfsplan soll-
te bei jeder risikosignifikanten
Anderung der Flachennutzung,
z. B. der Ausweisung von neuen
Industriegebieten und Wohn-
siedlungen, aber auch beim Bau
von Sonderbauten, aktualisiert
werden.

Davon unabhéngig ist eine
Aktualisierung der Feuerwehr-
bedarfspldne nach spéatestens
5 Jahren durchzufiihren.
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Anlage

Tabellen - Muster

Tabellen — Muster

fur die Erstellung eines

Feuerwehrbedarfsplan

Stand:

Erstellt durch:

Gesehen durch Kreisbrandrat:

Verabschiedet durch Beschluss des Gemeinderates vom:
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Anlage Anlage

Tabellen - Muster Tabellen - Muster
1 Strukturbeschreibung des Gemeindegebietes 1.3 Flachennutzung
1.1 Bevolkerungsstruktur
& . p 2] o
s TOc|8c £ c & c o< [
= E SFro | oo S o Qg . @ s 2 £
Einwohner : = Bevélkerungs- TS5 ghc | £ c e e o< 05 £
. GebietsgroBe i G t- | 5 2TGC | £5C =] ] s O €8
Orts-/ Stadtteil |-t ) dichte g™ | SE (858 |48 |38 |28@ | 28 | 4k | 4
Einwoh hl % km? % EW/km? i
inwohnerza S ° m meinde | 12| % |ha| % |ha| % | ha| % |ha| % |ha| % |ha| % |ha| %
1.4 Ausdehnung des Gemeindegebietes
Himmelsrichtung Maximale Ausdehnung [km]
Nord - Std
Ost - West
1.5 Topographie
Gesamt . A Meter ] Meter
Orts-/Stadtteil Hochster Punkt iiber NN Tiefster Punkt iiber NN
1.2 Weitere Kennzahlen
Sozialversicherungspflichtige Beschaftigte/Pendler (am Arbeitsort):
Zahl der Ubernachtungen im Jahr:
Fremdenverkehrsbetten:
2 Stand 01/2015 Stand 01/2015 3
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Anlage Anlage

Tabellen - Muster Tabellen - Muster
1.6 Nachbargemeinden 1.7 Gebéaudestruktur/Gebaudehéhen
Nachbargemeinde Einwohner Entfernung Orts-/Stadtteil bis 7m 7 m bis 22 m ab22 m

Kartenausschnitt 1:25.000

4 Stand 01/2015 Stand 01/2015 5
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Tabellen - Muster

Anlage

Tabellen - Muster

1.8 Art der Bebauung in den Orts-/Stadtteilen

Gebiete mit geschlossener Bauweise und Geb&auden > 2 Obergeschosse:

Gebiete mit offener Bauweise:

Stadtzentrum mit mehrgeschossiger Bebauung (>2 OG) an
Biro- und Verwaltungsgebauden, Geschaftshausern, Warenhauser, Hotels und Gaststat-
ten etc.:

Geschlossene Altstadtbebauung im Kern:

Industrie- oder Gewerbegebiete:

GroRere Industrie- oder Gewerbebetriebe innerhalb Wohngebiet (Mischgebiet):

Dorfgebiete:

Léschwasserversorgung Uber Leitungsnetz:

Unabhangige Léschwasserversorgung:

Objekte besonderer Art und Nutzung

(Hier kann je nach Bedarf weiter differenziert werden: Adresse, Zahl der Nutzer, Geschosse,
Fldchen, 2. baulicher Rettungsweg, Lagermengen etc.)

1 Pflege- und Betreuungsobjekte

e Krankenhauser, Medizinische Einrichtungen

e Alten- und Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen
* Kindergarten, -tagesstatten, -horte

e Ausgedehnte Wohnanlagen fir altere Menschen

2 Ubernachtungsobjekte

3 Versammlungsobjekte

4 Unterrichtsobjekte

5 Ausgedehnte Wohn-, Biiro- und Verwaltungsgebaude und Geschiftshauser

e Verwaltungs- und Birogebaude
o Ausgedehnte Wohn- und Geschéaftshauser

6 Verkaufsobjekte

7 Landwirtschaft

8 Denkmalgeschiitzte Gebaude, Gebaude mit besonderem Kulturwert, Museen,
Kirchen

6 Stand 01/2015

Stand 01/2015 7
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Anlage Anlage

Tabellen - Muster Tabellen - Muster
9 Gewerbeobjekte, Betriebe fiir Herstellung, Umgang, Lagerung 10 Objekte fiir Versorgung, Landes- oder Bundesobjekte, Objekte der Bergaufsicht

e Autohauser, Kfz-Werkstatten, Tankstellen o Kraftwerke

e Gase e Umspannwerke

e Chemie o Windkraftanlagen

* Radioaktive Stoffe e Bergwerke

o Storfallanlagen o Militérische Einrichtung

e Lacke und Farben 11 Tiefgaragen, Parkhéduser, GroBgaragen

o Kunststoffe

12 Sonstige Objekte

o Papier o = "
e Durch Uberflutung oder Hochwasser gefahrdete Bereiche

O el Bl L] o Sonstige besonders brandgeféhrdete oder gefahrliche Objekte
e Holz

o Elektronik, Elektrik

e Lagerhauser und —hallen, Hochregallager

e Lager von Abfallstoffen, Recyclinganlagen, Schrottplatz

e Baugewerbe, Baustoffindustrie

e Speditionen, Logistik

e Verkehrsbetriebe, Omnibusbetriebe

e Sonstige Industrie- und Gewerbebetriebe

8 Stand 01/2015 Stand 01/2015 9
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Tabellen - Muster Tabellen - Muster

13 Verkehrsanlagen (StraBe, Wasser, Schiene, Luft) 2 Risikopotential der Gemeinde - Einsatzspektrum der Feuerwehr

Bundesautobahnen
‘ Die Auswertung der Einsatze der vergangenen 3 Jahre ergibt folgendes Einsatzspektrum:

e Anschlussstellen Bundesautobahn

Jahr: Jahr: Jahr: oot 3 - Jahres-
. o Durchschnitt
Einsatzart
* Bundesstraften Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl %
e Land- und KreisstralRen Brénde
Technische
Hilfeleistungen
e Bahnstrecken
Sicherheitswachen
e S-Bahn-Strecken Fehlalarmierungen
Summe 100 %
e U-Bahn-Strecken
o StraRenbahn-Strecken Jahr: Jahr: Jahr: Gesamt Di;::;:ﬁ:i'“
Orts-/Stadtteile =~ i
0,
« Bahnhéfe, Haltepunkte Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl %
e Tunnel
e Wasserstrallen
e Seen
e Hafen, Schleusen
e Flugplatz
e Bergbahn, Seilbahn
Summe 100 %
Tabelle: Anzahl der Ereignisse je Ortsteil/Stadtteil
#
10 Stand 01/2015 Stand 01/2015 1
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Anlage Anlage

Tabellen - Muster Tabellen - Muster

3 Einteilung des Stadt-/Gemeindegebietes in Gefahrdungsklassen 4 Feuerwehrstruktur — Istzustand

Gemal den vorstehenden Betrachtungen wird das Gemeindegebiet entsprechend der Ge- 4.1 Feuerwehrangehdrige

fahrdungs- und Risikoanalyse in folgende Gefahrdungsklassen eingestuft: 4.1.4 Ehrenamtliches Personal

Die Ist-Starke der Feuerwehren lasst sich in der nachfolgenden Tabelle darstellen:
Brand- Techn. Chem. Stahlen- | Wasser-

s Slacial Eiwehney gefahren | Gefahren | Gefahren | gefahren | gefahren

Mannliche Weibliche Jugend-

— Stirke "
(FEmeRTEl i [Bi=siaie Aktive Aktive feuerwehr

Summe Gesamt

Tabelle: Ist-Starke

Y Nur aktive Angehérige der Wehr

4.1.2 Hauptamtliches Personal

Status Anzahl

Tarifbeschaftigte

Feuerwehrtechnische Beamte 2.QE

Feuerwehrtechnische Beamte 3.QE

Feuerwehrtechnische Beamte 4.QE

14 Stand 01/2015 Stand 01/2015 15
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Tabellen - Muster Tabellen - Muster
4.1.3 Personalentwicklung 4.1.4 Altersstruktur
Feuerwehr 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 . N 16-19 | 20-29 |30-39 | 40-49 |50-67 | Summe D“l:°'_1-
euerwenr Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Mitglieder :ﬁe?ms'
Gesamt
. . Gesamt
Tabelle: Personalentwicklung Aktive
* Keine statistischen Daten Tabelle: Altersstruktur Aktive
16 Stand 01/2015 Stand 01/2015 17
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Tabellen - Muster Tabellen - Muster

4.1.5 Qualitat des Personals — Aus- und Fortbildungssituation

Feuerwehr-Einheit Feuerwehr-Einheit
Qualifikation Qualifikation
Leiter einer u
REERT Geratewart
Verbandsfiihrer Atemschutz-
geratewart
Zugfiihrer Leiter Atemschutz
Gruppenfihrer

Ausbilder in der
Feuerwehr

Jugendwart

Truppflhrer

Truppmann

Modulare
Truppausbildung

Atemschutzgerate-
trager (G 26)

Drehleiter-
maschinist
Maschinist fir
Léschfahrzeuge
Fihrerschein
Klasse 2 bzw. C "
Fihrerschein
Klasse 3 bzw. C1?
Feuerwehr-
fiihrerschein

Bootsfihrer

" Fahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamtmasse (zGM) > 3.500 kg

2 Fahrzeuge mit einer zulassigen Gesamtmasse (zGM) von 3.500 kg bis 7.500 kg

3 Fahrzeuge mit einer zulassigen Gesamtmasse (zGM) bis 7.500 kg

18 Stand 01/2015 Stand 01/2015 19
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Tabellen - Muster Tabellen - Muster

4.1.6 Tagesverfigbarkeit

Tagesverfiigbarkeit Maschinist Fihrer-
Feuerwehr- (R CIRSi Zugfiihrer Gruppen- | Atemschutz | ooy schein
Einheit 06:00—~ | 10:00— | 14:00- |16:00— |18:00- |22:00- Einheit fihrer geratetrager zeuge cl2

10:00 Uhr | 14:00 Uhr | 16:00 Uhr | 18:00 Uhr | 20:00 Uhr | 06:00 Uhr

Gesamt Gesamt

Tabelle: Theoretische Tagesverfiigbarkeit wichtiger Funktionen der Gesamtwehr 06:00 -14:00 Uhr,

Tabelle: Theoretische Verflgbarkeit der Feuerwehreinheiten .
keine Doppelnennung

20 Stand 01/2015 Stand 01/2015 21
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4.2 Fahrzeuge und Gerite

4.2.1 Feuerwehrfahrzeuge

Der derzeitige Bestand an Fahrzeugen, Anhangern und Abrollbehéltern stellt sich wie folgt

dar:

Standort

Fahrzeug-
typ

Kenn-
zeichen

Fahrgestell

Aufbau

Baujahr

Tabelle: Fahrzeugiibersicht

*  KATS-Fahrzeug,

**  Fahrzeug Landkreis,
*** Fahrzeug-Forderverein

Tabellen - Muster

In der folgenden Tabelle sind die Feuerwehren aufgefiihrt, bei denen auf Grund der per-

sonellen und logistischen Struktur Sonderfahrzeuge stationiert sind. Es sind Nachbarfeu-

erwehren aufgezahlt, die innerhalb einer Eintreffzeit von 25 Minuten nach Eingang der
Meldung als Verstarkungseinheit den originar betroffenen Orts- oder Stadtteil erreichen

kénnen.

Einheit

Sonderfahrzeuge/Sondereinheit

Tabelle: Externe Verstarkungseinheiten (Eintreffzeit ca. 25 Minuten nach Eingang der Meldung)

22

Stand 01/2015

Stand 01/2015
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4.2.2 Alarmierungsausstattung 4.2.3 Funksprechgerite
_ Funkmeldeempfanger Fahrzeug- Handsprech-
F(_-;uen_lvehr Sirenen Alarmfax F hr- Funkgerite Funkgerite
EipEer cuerwenr FRT | Fahrzeug
DME AME Einheit

4 m Band MRT 2 m Band HRT

Gesamt

Tabelle: Ausstattung Alarmierungstechnik,
DME =Digitale Meldeempfanger, AME =Analoge Meldeempfanger

Tabelle: Ausstattung mit Funkgeraten

24 Stand 01/2015 Stand 01/2015 25
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4.4 Abdeckungs- und Unterstiitzungsbereiche

Karten/Zeichnungen im MaRstab 1:25.000

mit den Radien der eigenen Feuerwehrhduser

34
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In der folgenden Tabelle sind die Nachbarfeuerwehren aufgezahlt, die innerhalb einer
Fahrzeit von max. 5 Minuten (= Eintreffzeit 10 Minuten) als Verstarkungseinheit
den originar betroffenen Orts- oder Stadtteil erreichen kénnen.

Orts-/Stadtteil Geeignete Verstarkungseinheit

Tabelle:
Verstarkungseinheiten der Feuerwehren - Eintreffzeit 10 Minuten nach Eingang der Meldung

Stand 01/2015 35

63



Anlage Anlage

Tabellen - Muster Tabellen - Muster
In der folgenden Tabelle sind die Nachbarfeuerwehren aufgezahlt, die innerhalb einer 5 Sollzustand
Fahrzeit von max. 10 Minuten (= Eintreffzeit 15 Minuten) als Verstarkungseinheit den
originar betroffenen Orts- oder Staditteil erreichen konnen. 5.1 Personal
5.1.1 Quantitat
Orts-/Stadtteil Geeignete Verstarkungseinheit
e Zusatz-
Feuerwehreinheit | Ausriicke X M'ggﬁ_St' aufgaben X Soll-
starke " | Faktor 3 . Verstirk- | Faktor 3 stirke
starke
ung
Gesamtstirke
Tabelle: Einsatztaktische Mindest-Sollstarke der Feuerwehren
" Ausriickestérke = einsatztaktische Mindestsollstarke
Tabelle:
Verstarkungseinheiten der Feuerwehren - Eintreffzeit 15 Minuten nach Eingang der Meldung
36 Stand 01/2015 Stand 01/2015 37

64 65



Anlage

Tabellen - Muster

Anlage

Tabellen - Muster

5.1.2 Qualitat

5.2 Feuerwehrfahrzeuge

5.2.1 Fahrzeugkonzept der Gemeinde

An Hand der Gefahrdungs- und Risikoanalyse der Gemeinde und der Ortsteile wird nach-
folgend das Fahrzeugkonzept der Feuerwehr begriindet.

Brandeinsatze - einschlieflich Léschwasserversorgung

Die Mindestausstattung zur Erflllung der Schutzziele besteht aus folgenden Fahrzeugen:

Typ, Besatzung:

(Entweder):  Mit diesen Léschfahrzeugen und der Drehleiter der
Gemeinde .......................... kann der notwendige Grundschutz in der
Gemeinde sichergestellt werden.

Brandeinsatze, die den Einsatzwert dieser Fahrzeuge Ubersteigen, sind zwar nicht auszu-
schlieBen aber mit so geringer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass eine Beschaffung
weiterer Fahrzeuge unverhaltnismagig ist. Im Einsatzfall werden die Feuerwehren der
Nachbargemeinden alarmiert.

(Oder): Aufgrund der Bebauung und insbesondere der zahlreichen Gewerbe-
/Industriebetriebe sind mit recht groBer Wahrscheinlichkeit Brénde zu er-
warten, die weitere Léschfahrzeuge erforderlich machen. Einsatztaktisch
zusétzlich notwendig sind folgende Feuerwehrfahrzeuge:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begriindung

Atem- Fiihrer-
Zug- Gruppen- | schutz- s v schein
Feuerwehreinheit = = o schinist schinist
fihrer fiihrer gerate- = o= 2/C -
e fiir LF fiir DLK
trager 3/C1
Gesamtstirke
38 Stand 01/2015
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Hubrettungsfahrzeuge

Die Gemeinde besitzt gemaR der Gefahrdungsanalyse ................ccc.ccoveeneee Gebaude,
bei denen der zweite Rettungsweg Uber eine Drehleiter sichergestellt werden muss.

Die nachstgelegene Drehleiter Typ .............. ist bei der Feuerwehr
stationiert.

Die Entfernung betragtca. =~ ............ Kilometer,

die Eintreffzeit nach Alarmierungca  ............ Minuten.

Die Vorhaltung einer Drehleiter als Rettungsgerat ist erforderlich:

Technische Hilfeleistung

Gemal Gefahrdungsanalyse bestehen in der Gemeinde folgende technische Gefahren:

Nach Auswertung der Einsatze der vergangenen 3 Jahre finden im Jahr ......................
Einsatze statt, bei denen Personen in Notlage mit technischem Gerat der Feuerwehr ge-
rettet werden miissen.

(Entweder): Die Gemeinde verfiigt (iber keine Stral3en mit erhéhtem Unfallrisiko. Der
Eintritt des Modellschadensfalles ist unwahrscheinlich. Eine besondere
Ausstattung ist daher nicht notwendig. ErsteinsatzmalSnahmen und
Technische Hilfeleistung geringen Umfangs sollen (iber folgende
Fahrzeuge sichergestellt werden:

Typ, Besatzung, Ausstattung:
Bei Technischer Hilfeleistung gréBeren Umfangs wird alarmiert:

Feuerwehr, Fahrzeugtyp, Besatzung, Entfernung, Anfahrtszeit:

(Oder): Aufgrund der Art und Streckenlédnge der Verkehrswege im Ausriicke-
bereich, der starken Verkehrsbelastung sowie der konkreten Wahr-
scheinlichkeit von Verkehrsunféllen ist zur Erfiillung der Schutzziele fol-
gende Mindestausstattung bestehend aus folgenden Fahrzeugen und
Ausrtistung erforderlich:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begriindung

40 Stand 01/2015
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Bei Technischer Hilfeleistung gréBeren Umfangs wird alarmiert:

Feuerwehr, Typ, Besatzung, Anfahrtszeit:

Der nachstgelegene Rustwagen ist bei der Feuerwehr .................c.cc....... stationiert.

Die Entfernung betragtca. =~ ............ Kilometer,

die Eintreffzeit nach Alarmierung ca.  ............ Minuten.

42 Stand 01/2015
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Ausstattung fiir den Transport von Mannschaft und Nachschub

Die Feuerwehr benétigt fiir den Transport von Mannschaft und Nachschub folgende Fahr-
zeuge:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begriindung:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begriindung

Der nachstgelegene Geratewagen-Logistik ist bei der Feuerwehr ..............................
stationiert:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck

Die Entfernung betrdgtca. ... Kilometer,
die Eintreffzeit nach Alarmierung ca.  ............ Minuten.
Stand 01/2015 43
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Gefahrstoffeinsatze

(Entweder): Die Wahrscheinlichkeit von Gefahrstoffeinsétzen ist sehr gering. Betriebe

mit besonderen Gefahren bestehen nicht. Transportunfélle sind aufgrund
Die Feuerwehr benétigt fiir die Einsatzleitung folgende Fahrzeuge: der Verkehrsverbindungen ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Im Bedarfsfall
wird der zustdndige Gefahrstoffzug alarmiert:

Ausstattung fiir die Einsatzleitung

Feuerwehr, Fahrzeug, Besatzung, Anfahrtszeit:
Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begriindung

Der nachstgelegene Einsatzleitwagen ist bei der Feuerwehr .............cooooviiiiiiiiininnnnn,

stationiert: Feuerwehr, Fahrzeug, Besatzung, Anfahrtszeit:

Typ, Besatzung, | T | v LYo Y

.......................................................................................................................................... (Oder): Aufgrund der Vielzahl der Betriebe mit Gefahrstoffen als Produktionsstof-
fen oder Produktionshilfsmittel und/oder des starken LKW-Verkehrs wer-

Die Entfernung betragtca. ... Kilometer, den folgende Sonderfahrzeuge und Sonderausstattung vorgehalten:

die Eintreffzeit nach Alarmierung ca.  ............ Minuten. Typ, Besatzung, Ausstattung:

Der Einsatzleitwagen des Landkreises ist bei der Feuerwehr .............ccocooviiiiiiininnnn.

stationiert:

Typ, Besatzung, Einsatzzweck

Die Entfernung betragtca. =~ ............ Kilometer,
Mit recht groRer Wahrscheinlichkeit sind Einsatze zu erwarten, die weitere Sonderfahr-
die Eintreffzeit nach Alarmierung ca.  ............ Minuten. zeuge erforderlich machen. Einsatztaktisch zusatzlich notwendig sind folgende Feuer-
wehrfahrzeuge:
Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begriindung
Typ, Besatzung, Einsatzzweck, Begriindung
44 Stand 01/2015 Stand 01/2015 45
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Einséatze mit erweitertem Bedarf an Atemschutzgeraten 5.2.2 Zusammenfassung
Der nachstgelegene Geratewagen-Atemschutz ist bei der Feuerwehr ........................
stationiert.
font Gemeindefeuerwehr Feuerwehr mit iiberortlichem
Die Entfernung betragtca. =~ ............ Kilometer, Fahrzeugtyp Eigsatzheisich
Anfahrts- Anfahrts-
Fahrzeuge 2zeit Fahrzeuge Zzeit
die Eintreffzeit nach Alarmierung ca.  ............ Minuten.
Folgende Feuerwehrfahrzeuge sind als Ergénzung fiir den Bedarf an Atemschutzgeraten Loschfahrzeuge
und Atemschutzgeratetragern in den Nachbargemeinden abrufbar:
" . Tanklsch-
Typ, Besatzung, Anzahl Atemschutzgerate, Anfahrzeit: f:r?rz;)j;e
.......................................................................................................................................... Fahrzeuge fur
- . Léschwasser-
Typ, Besatzung, Anzahl Atemschutzgerate, Anfahrzeit: forderung
.......................................................................................................................................... Hubrettungs-
fahrzeuge
Typ, Besatzung, Anzahl Atemschutzgerate, Anfahrzeit
Fahrzeuge fiir
.......................................................................................................................................... Technische
Hilfeleistung
Typ, Besatzung, Anzahl Atemschutzgerate, Anfahrzeit
Mannschafts-
transportwagen
- - . . Fahrzeuge fiir
Uberdartliche Hilfeleistung [
Atemschutz
Folgende Feuerwehrfahrzeuge sind auf Grund der Gefahrdungs- und Risikobewertung =
nicht zwingend und sofort fiir die eigene Gemeinde erforderlich, aber fiir die iberértliche Fahrzeuge fiir
Hilfeleistung im Landkreis eingeplant: Nachschub
9 geplant: Schlauche
Typ, Besatzung: Fahrzeuge fiir
Nachschub und
.......................................................................................................................................... Logistik
Typ. Besat . Fahrzeuge fiir
yp, Besatzung Einsatzleitung
Fahrzeuge fiir
Typ, Besatzung: Gefahrstoffeinsatze
.......................................................................................................................................... Fahrzeuge fur
Wassereinsatze
Typ, Besatzung:
Sonstige
.......................................................................................................................................... o e
(Weitere Einsatzbereiche kénnen angefiihrt werden)
46 Stand 01/2015 Stand 01/2015 47
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6 MaBnahmenkatalog 6.2 Beschaffungskonzept Fahrzeuge

6.1 Personal

In den nachsten 5 Jahren sind folgende Manahmen vorgesehen: In den n&chsten 5 Jahren sind folgende Neubeschaffungen geplant:
ErhShung Ist-Starke: Standort Fahrzeuge alt .?:I:‘r- Neubeschaffung | Jahr | Aufwand

.......................................................................................................................................... Tabelle: Fahrzeugkonzept
* KATS-Fahrzeug,

.......................................................................................................................................... ** Fahrzeug Landkreis,
***Fahrzeug-Forderverein

48 Stand 01/2015 Stand 01/2015 49
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6.3 Beschaffungskonzept Gerite

6.6 Alarm- und Ausriickeordnung AAO
Auf Grund besonderer Gefahrdungen (Begriindung) sind folgende Gerate zusatzlich erfor-

derlich: Folgende Veranderungen sind als Ergebnis der Feuerwehrbedarfsplanung vorgesehen:

6.4 Feuerwehrhauser

In den nachsten 5 Jahren sind folgende bauliche Veranderungen vorgesehen:

6.5 Organisation

In der Organisation der Feuerwehr sind in den nachsten Jahren folgende Anderungen
geplant:

50 Stand 01/2015 Stand 01/2015 51
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BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur Bayerischen Staatsregierung. Unter Telefon 089 12 22 20
oder per E-Mail an direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial und Broschtiren, Auskunft zu
aktuellen Themen und Internetquellen sowie Hinweise zu Behérden, zustandigen Stellen und Ansprech-
partnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

IMPRESSUM
Herausgeber: Staatliche Feuerwehrschule Wiirzburg,
WeiRenburgstr. 60, 97082 Wiirzburg
Gestaltung: Staatliche Feuerwehrschule Wiirzburg,
Servicebereich Mediengestaltung feuerwehr-lernbar.bayern
Kosten abhéngig
Internet: Version 4.0 vom Netzbetreiber

Hinweis: Diese Druckschrift wird im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staats-
regierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern
im Zeitraum von fiinf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden.
Dies gilt fur Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbrauchlich ist wéahrend
dieser Zeit inshesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsstéanden der
Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner poli-
tischer Gruppen verstanden werden kénnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.


https://www.feuerwehr-lernbar.bayern/home/

	Inhaltsverzeichnis
	1 Ziele der Feuerwehrbedarfsplanung
	2 Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes
	2.1  Durchführung der  Gefährdungsanalyse
	2.2  Gefährdungsklassen
	2.3   Risikoanalyse
	2.4   Bestimmung des  Schutzzieles
	2.5  Standardisierte  Schadensereignisse
	2.6 Standardisiertes  Schadensereignis im  abwehrenden Brandschutz - „kritischer Wohnungsbrand“  im 
	2.6.1 Einsatzmittel beim  „kritischen Wohnungsbrand“  (im 2. OG)
	2.6.2 Einsatzkräfte beim  „kritischen Wohnungsbrand“ (im 2. OG)

	2.7 Einsatzszenarien in interkommunaler Zusammenarbeit 
	2.7.1  Hubrettungsfahrzeuge zur  Menschenrettung
	2.7.2 Einsatzleitwagen 1 (ELW 1)³

	2.8 Einsatzszenarien mit Bedarf an Sonderfahrzeugen oder  geringer Eintrittswahr- scheinlichkeit
	2.9 Festlegung der Ausstattung   der Feuerwehr 
	2.9.1 Ist-Zustand der Feuerwehr
	2.9.2 Soll-Struktur der Feuerwehr


	3 Datenerfassung
	4 Aktualisierung
	Anlage

